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• Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat den 
Entwurf des LEP NRW am 25. Juni 2013 beschlossen.

• Die Beteiligung der Öffentlichkeit hat 
am 30. August 2013 begonnen.

• Die beteiligten Stellen und alle Bürgerinnen 
und Bürger können bis zum 28. Februar 2014 
zu dem Plan Stellung nehmen.

• Information und Beteiligung über Internet 
und E-Mail erleichtern die Mitwirkung: 

www.nrw.de/landesplanung/

Aufstellungsverfahren und Öffentlichkeitsbeteiligung 

http://www.nrw.de/landesplanung/


3 Christian Rösgen: Ein neuer Landesentwicklungsplan für Nordrhein-Westfalen – Verfahren und Beteiligungsmöglichkeiten 

Die Ziele des geltenden LEP 95 gelten zunächst weiter 

• Die Festlegungen der geltenden Landesentwicklungspläne gelten 
bis zum Inkrafttreten des neuen Landesentwicklungsplans weiter.
– LEP NRW aus 1995
– LEP NRW Sachlicher Teilplan Großflächiger Einzelhandel 
– LEP IV „Schutz vor Fluglärm“

• Die im LEP-Entwurf festgelegten Ziele sind bereits jetzt 
von öffentlichen Stellen bei ihren Planungen und Entscheidungen
als ‚Erfordernisse der Raumordnung‘ zu berücksichtigen. 
– Dies gilt insbesondere für die Sachbereiche, in denen der geltende LEP 

bislang noch keine Regelungen getroffen hat.
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Wie informiere ich mich über die Planung?

• Die Planunterlagen liegen seit dem 30. August 2013 zur Einsichtnahme
bei der Landesplanungsbehörde und den Regionalplanungsbehörden 
aus.
– LEP-Entwurf, 
– die Planbegründung 
– Umweltbericht.

• Betroffene öffentliche Stellen und weitere Institutionen (TÖB) 
sind schriftlich beteiligt. 

• Alle Plan-Unterlagen und weitere Informationen sind auch über die 
Internetseite der Staatskanzlei Nordrhein-Westfalen abrufbar. 
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www.nrw.de/landesplanung/

http://www.nrw.de/landesplanung/
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Stellungnahmen zur Planung bis zum 28. Februar 2014

• Folgende Wege sind möglich:

– über das Beteiligungssystem „Beteiligung online“ 
– schriftlich-postalisch: Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen

Landesplanungsbehörde
Fürstenwall 25
40219 Düsseldorf

– per E-Mail: landesplanung@stk.nrw.de

• Sie erleichtern uns die Auswertung Ihrer Stellungnahmen erheblich, 
wenn Sie uns Ihre Stellungnahmen per E-Mail senden.

mailto:landesplanung@stk.nrw.de
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Wie geht das Aufstellungsverfahren weiter?

• Auswertung und Abwägung
– Die eingegangenen Stellungnahmen werden nach Ablauf der Beteiligungsfrist 

von der Landesregierung ausgewertet. Dabei werden Anregungen und 
Hinweise untereinander abgewogen. 

• Überarbeitung
– Der vorliegende Entwurf des neuen LEP NRW wird danach ggf. überarbeitet. 

• Beschlussfassung
– Die Landesregierung leitet den Planentwurf dem Landtag mit einem Bericht 

über das Aufstellungsverfahren zu. Der Plan wird von der Landesregierung 
mit Zustimmung des Landtags als Rechtsverordnung beschlossen.

• Rechtskraft
– Der neue LEP NRW wird mit Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt 

für das Land Nordrhein-Westfalen rechtswirksam.
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Eine herzliche Bitte: Helfen Sie uns, Ihre Anliegen besser 
auswerten und verstehen zu können!

Die folgenden Hinweise für die Formulierung Ihrer Stellungnahme helfen uns, 
Ihre Anliegen besser zu verstehen:

• Gliedern Sie Ihre Stellungnahme zu unterschiedlichen Festlegungen 
in einzelne Absätze!

• Nennen Sie zunächst die konkrete Festlegung bzw. Seite und Absatz, 
auf die sich Ihre Anmerkung bezieht!

• Werden Sie in Ihrer Stellungnahme konkret! 
Denn: allgemeine Hinweise können häufig nur zur Kenntnis genommen werden!

• Machen Sie ggf. auch konkrete Formulierungsvorschläge und begründen Sie Ihr 
Anliegen!

• Senden Sie uns Ihre Stellungnahme auch per E-Mail zu!
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… beispielsweise so:

Zu dem Entwurf des Landesentwicklungsplan nehme ich zu verschiedenen Punkten Stellung:

Allgemeine Vorbemerkung:

texttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttext

texttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttext

Im einzelnen zu folgenden Festlegungen:

Ziel 6.x.x, Seite xx, Bedenken:

texttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttext

texttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttext

Ziel 8.x.x, Seite xx, Anregung:

texttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttext

texttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttext

Erläuterung zu Grundsatz 8.x.x, Seite xx, 2. Absatz – Hinweis:

texttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttext

texttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttext
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Christian Rösgen

Tel.: 0211/837-1103
christian.roesgen@stk.nrw.de

Hinweis:
Stellungnahmen im förmlichen 
Beteiligungsverfahren bitte an

landesplanung@stk.nrw.de

mailto:christian.roesgen@stk.nrw.de
mailto:landesplanung@stk.nrw.de

